
 

 

STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 11 

Vorlage Nr. 195/2021 
Sitzung des Gemeinderates 

am 16.11.2021 
-öffentlich- 

 
 

Waldhaushalt 2022 und Forsteinrichtungserneuerung 2022 - 2031 
 
 
Antrag zur Beschlussfassung: 
 

1. Die Einnahmen und Ausgaben betreffend den Abschnitt Wald sollen 
entsprechend der beigefügten Anlage 1 in den Etat der Stadt Güglingen für das 
Jahr 2022 aufgenommen werden. 

2. Die Forsteinrichtungserneuerung für den Zeitraum 2022 – 2031 wird 
beschlossen.  

 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
Themeninhalt:  
 
Bestandteil dieser Vorlage ist der Entwurf des Waldhaushaltsplanes 2022 (Anlage 1) 
und der Waldbericht 2021 (Anlage 3), beides aufgestellt durch das Forstamt Heilbronn. 
Die Zahlen sollen so, wie vorgeschlagen, in den Etat der Stadt Güglingen übernommen 
werden. 
 
Weiterhin wurden seitens des Forstamtes Heilbronn in Abstimmung mit der Verwaltung 
die Planungen und Zielsetzungen für die Forsteinrichtung Planungszeitraum 2022 – 
2031 erstellt. Hierzu wird auf die Anlage 2 verwiesen. Die Vertreter des Forstamtes 
haben den Gemeinderat zusätzlich während eines Waldbegangs Mitte Oktober über 
die zukünftigen Planungen informiert.  
 
 

05.11.2021 / Behringer 
 

































Kreisforstamt Heilbronn 2.Juli 2021      
 

Waldbericht online für die Kommunalwälder  
im Landkreis Heilbronn Juli 2021 
 
 

Wald und Natur 
Das kühle und feuchte Frühjahr hat unseren Wäldern gutgetan und die Borkenkäferentwicklung 
verlangsamt. Die Regenmenge des ersten Halbjahrs liegt allerdings nur leicht über den Vorjah-
ren, gefühlt war es deutlich mehr. Durch die Abnahme der „Jet-Winde“ in der Atmosphäre verblei-
ben Wetterlagen offenbar länger stationär, damit auch Gewitterlagen. Frühjahrsstürme blieben er-
freulicherweise aus. Der Eichen-Prozessionsspinner mit seinen Raupen und Gespinstnestern hat 
offenbar zugenommen, Gegenmaßnahmen wg. Gesundheitsgefahren für Menschen sind aber nur 
punktuell möglich und sinnvoll. 

Die „Forsteinrichtung“, also die aufwändige Inventur und 
mittelfristige Planung für die nächsten 10 Jahre, läuft derzeit 
in allen Betrieben über 100 Hektar, für kleinere Betriebe gibt 
es ein vereinfachtes Verfahren. Zentrales Thema ist der 
Waldumbau im Klimawandel. Der „Hiebssatz“ kann dabei 
vor allem wegen des voraussichtlichen Ausfalls der Baum-
arten Fichte (Käfer) und Esche (Pilz) ansteigen, aber auch 
zum Umbau und zur Risiko-Absenkung durch Entnahme 
überalterter und gefährdeter Bäume. 
Wald als CO²-Speicher rückt immer mehr in den Fokus. 
Dabei kann Wald sowohl Senke als auch CO²-Quelle sein. 
Der Einsatz von Holz bei langlebigen Produkten und Kon-

struktionen und auch als Substitut für andere Baustoffe (Zement, Beton, Metalle etc.) erscheint 
sinnvoll. 
Wald als Erholungsort hat enorm an Bedeutung gewonnen, worüber wir Forstleute uns freuen. 
Zugleich wird aber ein rücksichtsvoller Umgang aller Waldnutzer miteinander wichtig, z.B. zwi-
schen Fußgängern und Radfahrern etc. 
 
 

Holzmarkt 
Der Rohstoff Holz ist aufgrund der aktuellen Versorgungslage in aller Munde. Gemeint ist dabei 
jedoch nur die Versorgungslage beim Nadelholz und im speziellen bei den Baumarten Fichte und 
Tanne.  
Aufgrund des sehr hohen Schadholzaufkommens im Jahr 2020 (in Deutschland ca. 75 Mio. Fm) 
sank der Rohstoffpreis zum Teil unter 20 €/Fm. Dadurch entstanden neue Lieferströme für Rund-
holz nach China (ca. 8 Mio. Fm Export). Gleichzeitig stieg, durch mehrere Konjunkturprogramme 
angekurbelt, der Schnittholzbedarf in den USA (ca. 2 Mio. m³ Export). Beides hat sich trotz deut-
lich gestiegener Rohstoffpreise im 1. Halbjahr 2021 fortgesetzt und führt aktuell zu Lieferengpäs-
sen in bestimmten Schnittholzsortimenten und zu deutlich gestiegenen Preisen. 
Die Holzverkaufsstelle Heilbronn (im Landratsamt) vermarktet alle Nadelhölzer ausschließlich 
im Umkreis von maximal 100 km. Es wurde kein Nadelrundholz nach China vermarktet. 
Die rege Nachfrage nach Fichte und Tanne beschert dem Waldbesitz aktuell sehr gute Rundholz-
preise. So werden z.B. für die Fichte im Leitsortiment 2 b (Mittendurchmesser über 25 cm) schon 
bis zu 100 €/Fm bezahlt. Ende letzten Jahres waren es für dasselbe Sortiment (frisch) nur 50 
€/Fm. Der Holzeinschlag im Nadelholz beschränkt sich im Moment auf die Aufarbeitung der Käfer-
holzer auf dem Winter. Durch die kalte Witterung ist der erste Flug des Buchdruckers deutlich spä-
ter. Daher rechnen wir mit den ersten frischen Käferhölzern in 2-3 Wochen. Diese müssen rasch 
gefunden und umgehend aufgearbeitet werden. Waldarbeiter- und Unternehmerkapazität sowie 
Fuhrkapazität stehen dafür bereit. In einen sogenannten planmäßigen Einschlag werden wir, im-
mer orientiert an der Entwicklung des Käferholzaufkommens, erst im Herbst einsteigen. 
 



Die Vermarktung des Laubholzes ist vollständig abgeschlossen. Im Rückblick auf viele Unwäg-
barkeiten (Corona, Containerpreis-Entwicklung usw.) können wir mit der abgelaufenen Saison zu-

frieden sein. Die Nachfrage bei Bu-
che, aufgrund der Schäden, unser 
Sorgenkind beim Laubholz, hat sogar 
am Ende der Einschlagssaison ange-
zogen. Dies setzt sich momentan 
schon fort. Obwohl wir vom eigentli-
chen Laubholzeinschlag noch weit 
entfernt sind, haben wir schon die 
ersten Mengenanfragen bzw. Reser-
vierungen und erste Preisverhandlun-
gen. Auch im Laubholz steigt die nati-
onale und internationale Nachfrage, 
was auf steigende Preise für das 

Rundholz hoffen lässt. Insbesondere bei den Baumarten Buche und Esche spielen die Märkte in 
China, Japan, Indien und Vietnam eine entscheidende Rolle. Neben dem Export von Schnittholz 
über die Sägewerke werden, im Gegensatz zum Nadelholz, auch Rundhölzer über deutsche 
Händler aus Heilbronn exportiert.   
 
 

Forstpolitik, Verträge 
Wie im Vorjahr 2020 rechnen wir zum 1. Juli das Entgelt für den forstlichen Revierdienst 2021 ab. 
Grundlage ist der zum 1.1.2000 abgeschlossene Betreuungsvertrag (KW 1). Gleichzeitig wird der 
„Mehrbelastungsausgleich“ (Förderung) 2021 durch Verrechnung ausbezahlt. 
im Vorjahr haben alle Kommunen einen Erstantrag auf finanziellen Ausgleich für die Erfüllung der 
besonderen Allgemeinwohlverpflichtung gemäß Körperschaftswald-Verordnung (KWaldVO § 8 
„Mehrbelastungsausgleich“) gestellt. Der Zuwendungsbescheid liegt den Kommunen vom Vorjahr 
2020 vor, für das aktuelle Jahr ist kein neuer Antrag zu stellen. Daher erhalten fast alle Kommu-
nen denselben Zuwendungsbetrag wie im Vorjahr 2021 (Ausnahme: bei 2 Gemeinden wurde 2021 
ein aktualisierter Antrag in 2021 gestellt, dies führte zu einer Änderung des Zuwendungsbetrags, 
ein neuer aktualisierter Zuwendungsbescheid ist unterwegs). Zur Verwaltungsvereinfachung wird 
der Mehrbelastungsausgleich mit der Zahlung für den forstlichen Revierdienst verrechnet, die Zah-
lung für den forstlichen Revierdienst wird um den Mehrbelastungsausgleich reduziert. Änderungen 
ergeben sich eventuell durch neue Hiebssätze im Rahmen der Forsteinrichtungserneuerung. 
 
 

Forstliche Förderung 

Die im letzten Jahr in Kraft getretenen Fördermaßnahmen zur Beseitigung der Folgen von Extrem-

wetterereignissen haben auch weiterhin Bestand und werden bestmöglich genutzt. Im Wesentli-

chen sind dies folgende Fördermöglichkeiten: 
- 6 € pro Festmeter Schadholz, welches in Folge von Extremwetterereignissen (Dürre, Sturm, Insektenbe-

fall) eingeschlagen werden musste 

- 7 € pro Festmeter Nadelholz, welches aus Waldschutzgründen außerhalb der Reichweite von gefährdeten 

Nadelbaum-Beständen ausgelagert wurde, um die Gefahr ausschwärmender Käfer zu entschärfen 

- 1,40 € pro Forstpflanze für die Aufforstung von Freiflächen, die in Folge von Extremwetterereignissen ent-

standen sind, zusätzlich gibt es 1,50 € für das Anbringen von Wuchshüllen als Wild-Verbissschutz bei der 

Baumart Eiche und einigen weiteren klimastabilen Baumarten. 

Außerhalb der „Extremwetterrichtlinie“ wird außerdem die Weiterentwicklung naturnaher Bestände 

hin zu stabilen und strukturreichen Laub- und Mischbeständen durch Pflanzung, Saat oder Natur-

verjüngung gefördert, sofern dies mit klimatoleranten Mischbaumarten geschieht und auf Grund-

lage von vorliegenden Erkenntnissen der Standortskartierung und der Forsteinrichtung geplant 

wird.  



Mit dem Inkrafttreten der Fördermöglichkeiten im Bereich des Vertragsnaturschutzes wird in den 

nächsten Monaten gerechnet. Dann soll es Zuwendungen, beispielsweise für den Erhalt von Habi-

tatbaumgruppen, ökologisch wertvoller einzelner Habitatbäume oder der Pflege und Gestaltung 

von strukturierten Waldinnen und- außenrändern geben. Gegenwärtig ist hier noch keine Antrag-

stellung möglich, da die Veröffentlichung der Durchführungshinweise zu den bereits jetzt stark 

nachgefragten Fördermöglichkeiten noch aussteht. 

 

 

Privatwaldbetreuung 

Die forstliche Betreuung von privaten Waldbesitzenden ist weiterhin geprägt von der Umstellung 

der indirekten in eine direkte, transparente Förderung. So werden beispielsweise klassische 

Dienstleistungen der Forstrevierleitenden wie die Erfassung von eingeschlagenem Holz oder dem 

Auszeichnen einer anstehenden Durchforstung digital auf dem Tablet der Revierleitenden erfasst 

und anschließend zu Echtkosten abgerechnet. Mit Hilfe einer zuvor abgeschlossenen Privatwald-

Vereinbarung können diese Kosten für die Waldbesitzenden aber gefördert und somit erheblich 

reduziert werden. 

Mit Hilfe von umfangreichen Informationen und dem regen Austausch mit den Waldbesitzenden 

soll auch der Privatwald im Landkreis weiter gestärkt und aktiviert werden. Besonders die forstli-

chen Förderangebote des Landes sind stark nachgefragt und werden mit Unterstützung des Forst-

amtes einer Vielzahl von privaten Waldbesitzenden zugänglich gemacht.  

 
 

Waldpädagogik 

Die Fortführung unserer waldpädagogischen Angebote kam durch die Corona-Situation erneut ins 
Stocken. Somit traten Angebote zum selbständigen Erleben in den Vordergrund – einmal wö-
chentlich wurde eine Idee für Erlebnisse in der Natur zum Download auf der WaldNetzWerk-
Homepage bereitgestellt.  
Ein besonderes Angebot gab es zu den Osterferien: die „WaldEntde-
ckerTour“. An sieben Orten verteilt im Landkreis wurde ein WaldEnt-
deckerpfad mit kontaktfreien Aktionen aufgebaut. Familien konnten 
selbständig und ohne große Fahrwege auf Entdeckertour in den Wald 
in ihrer Nähe gehen und gemeinsam mit den Kindern den Frühlings-
wald durch die Aufgaben und Impulse am Wegesrand hautnah erle-
ben. Die EntdeckerTour kam sehr gut an und wurde um zwei Wochen 
verlängert, so dass auch Schulen und Kindergärten die Stationen nut-
zen konnten. 
Inzwischen sind die Programme für die Bildungseinrichtungen gestar-
tet und die Nachfrage nach den waldpädagogischen Terminen für Schulklassen ist groß. Auch die 
Angebote des Waldplaners mit Programmen für Jedermann konnten beginnen. Für die Sommerfe-
rien ist in zahlreichen Kommunen ein buntes Angebot an waldpädagogischen Terminen geplant.  
Somit ist die gesamte Vielfalt an Waldpädagogik, wenn auch unter verschiedenen Auflagen, wie-
der möglich.  
 
Fragen zum Wald beantworten wir (Forstamt und Revierleitende) gerne, auch telefonisch 

oder per Mail.  

Das Forstamt erreichen Sie unter forstamt@landratsamt-heilbronn.de oder 07131 – 994 153. 

 

 

Martin Rüter, Kreisforstamtsleiter, und alle Mitarbeiter 

2. Juli 2021 
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